
 

 

 

 

 

 
Kinder in die Vereine und die Musikschule 

 

 

Projektbeschreibung 

 

 Es handelt sich bei dem Projekt darum, möglichst vielen Kindern und Jugendlichen aus 

einkommensschwachen Familien die Möglichkeit zu eröffnen, an Sportangeboten der 

Vereine teilzunehmen. 

 Die Voraussetzung für die Förderung im Rahmen des Projektes ist eine 

Bedürftigkeitsprüfung der einzelnen Teilnehmer. Diese Prüfung und die Aufnahme in 

das Projekt erfolgt über die BürgerStiftung Herdecke. 

 Die Förderung erfolgt zunächst für ein Jahr. Dann muss neu entschieden werden. 

 Die Vereine bzw. die Musikschule erhalten von der BürgerStiftung Herdecke den in 

ihren Beitragssatzungen vorgesehenen Beitrag für ein Jahr im Voraus. 

 Die BürgerStiftung Herdecke zahlt diesen Beitrag aus den ihr zur Verfügung 

stehenden Mitteln und versucht, Spender und Sponsoren für „Patenschaften“ zu 

finden. 

 

 


